
die Einschlägigkeit von Artikel 130 s 
EWG-Vertrag: Die Vorschrift gelangt im
mer dann zur Anwendung, wenn ein 
Rechtsakt unmittelbar und primär zur 
Verwirklichung der in Artikel 130 r Ab
satz 1 EWG-Vertrag genannten Ziele bei
trägt. Für Maßnahmen, bei denen der 
Umweltschutz zwar nicht das Hauptziel, 
aber doch erkennbar einbezogen und im 
Verhältnis zu anderen Regelungszwek
ken nicht völlig untergeordnet ist, be
steht eine im Einzelfall widerlegbare 
Vermutung für die Anwendbarkeit von 
Artikel 130 s EWG-Vertrag. Bei Geset
zen mit lediglich geringen umweltschüt
zenden Auswirkungen tritt die Vor
schrift regelmäßig zugunsten anderer 
Kompetenznormen zurück. Das so um
schriebene Abgrenzungsmodell ist als 
"modifizierte Intensitätsmethode" be
zeichnet worden. Es stellt überzeugen
de, für den gesamten Bereich des Um
weltrechts gültige Kriterien auf, die an 
ökologischen Erfordernissen orientiert 
sind und - im Gegensatz zur Rechtspre
chung des Gerichtshofs - sowohl Arti
kel 100 a EWG-Vertrag wie auch Arti
kel 130 s EWG-Vertrag einen eigenen 
Anwendungsbereich angemessenen Um
fangs sichern. . 1iJ 
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zung beiträgt und zug~eich die Produk
tionskosten der Unternehmen in der 
Gemeinschaft aneinander annähert. 
Ziel und Inhaltf'" also die MerR:~,.,;;; 

male beider Erm.a tlgungsgrundla- ' 
gen aus, die in Betracht kommen. An 
sich zieht eine solche Situation die 
Folge nach sich, daß die Erfordernis
se zweier Ermächtigungsgrundlagen 
zu erfüllen sind. Der Gerichtshof 
stellt indessen heraus, daß das Velfah:
ren der ZJ.1sammf1rl'arQeit, das in Arti
kel 100 a EWGV' 'Vorgesehen ist, 
dann seines Wesenskernes beraubt wä
re. Eine echte Mitwirkung des Parla
ments ist nämlich an die Vorausset
zung geknüpft, daß der Rat mit Mehr
heit entscheiden kann. Artikel 130 s 
EWGV gebietet jedoch clie Einstim
migkeit im Rat, wt:;'Iln dieser nichtaus: 
drücklich die .l\1eJ;il'heitsentscheidung ,o 
zuläßt. Damit entfiele die für das Ver
fahren der Zusammenarbeit kenn
zeichnende Beteiligung des Parla
ments am Entscheidungsprozeß, die 
Ausdruck des Demokratieprinzips in 
der Gemeinschaft ist. Die Richtlinie 
ist deshalb auf eine, einzige Ermächti
gungsgrundlage zu stUtzen. 

Legt das Demokratieprinzip die 
Entscheidung für Artikel 100 a EWGV 
nahe, sieht sich der Gerichtshof veran
laßt, den etwaigen Einwand zu entkräf
ten, daß der Schutz der Umwelt darun
ter leiden könnte. Die grundlegeJ;1de 
Bestimmung für den Umweltschutz 
auf Gemeinschaftsebene in Artikel 130 r 
EWGV legt jedoch fest, daß die Elfor
dernisse des Umweltschutzes Bestand
teil aller anderen Politiken der Gemein
schaften sind, alsQ auch der Rechtsan
gleichung zum Zwecke eines funktions
fähigen Binnenmarkts. Außerdem 
weist der Gerichtshq~. darauf hin, daß 
die Vorschrift (te& ' "Artikels 100 a 
EWGV in besonderem Maße geejgnet 
ist, WettbewerbsverzetTUngen für den 
betrOffenen Produktionszweig zu besei
tigen. Schließlich unterstreicht der Ge
richtshof, daß iIp Verfahren nach Arti
kel 100 a EWOV Vorsorge dafür ge
troffel! worden :iS~t " d~p. Umweltschutz 
wirksam zu gesta1t~.fi~; weil die I{om
mission verpflichte~·. ist, iu ihren Vor
schlägen von einewpolwu Schutzni
veau altSzugehen. 

Der Gerichtshof" stimmt in seinem 
Ergebnis, die Titandioxid-Richtlinie 
aus den angeführt8J;1 Gründen für nich
tig zu erklären, mit €len. Schlußanträ
gen seines Generalan~a1ts überein, deS
sen Amt es ist, in unabl)..ängiger Stel
lung den Richtern einen begründeten 
Eutscheidungsvorschlag zu machen. 
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